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International Standard on Auditing [DE](ISA) 315 (Revised 2019) „Identifizierung und Be-

urteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen“ ist im Zusammenhang mit 

ISA [DE] 200 „Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und Grundsätze einer Prü-

fung in Übereinstimmung mit den International Standards on Auditing“ zu lesen.  
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ISA 315 (Revised 2019) wurde vom Public Interest Oversight Board (PIOB) genehmigt, 

das zu dem Schluss gelangt ist, dass bei der Entwicklung des Standards ein ordnungsmä-

ßiger Prozess befolgt und das öffentliche Interesse ordnungsgemäß beachtet wurde.  

 

 

1. Einleitung 

1.1. Anwendungsbereich dieses ISA [DE] 

1 Dieser International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) behandelt die Verantwortlichkeit des 

Abschlussprüfers zur Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Dar-

stellungen im Abschluss.  

 

1.2. Wichtige Konzepte in diesem ISA [DE] 

2 ISA [DE] 200 behandelt die übergeordneten Ziele des Abschlussprüfers bei der Durchführung 

einer Abschlussprüfung1 einschließlich der Erlangung ausreichender geeigneter Prüfungs-

nachweise, um das Prüfungsrisiko auf ein vertretbar niedriges Maß zu reduzieren.2 Das Prü-

fungsrisiko ist eine Funktion der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen und des Entde-

ckungsrisikos.3 ISA [DE] 200 erläutert, dass die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 

auf zwei Ebenen bestehen können:4 der Ebene des Abschlusses als Ganzes sowie der Aus-

sageebene für Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden und Abschlussangaben.  

3 ISA [DE] 200 verpflichtet den Abschlussprüfer zur Ausübung pflichtgemäßen Ermessens bei 

der Planung und Durchführung einer Abschlussprüfung und diese mit einer kritischen Grund-

haltung zu planen und durchzuführen anerkennend, dass Umstände bestehen können, die 

dazu führen, dass der Abschluss wesentliche falsche Darstellungen enthält.5 

4 Risiken auf Abschlussebene beziehen sich umfassend auf den Abschluss als Ganzes und 

wirken sich möglicherweise auf viele Aussagen aus. Risiken wesentlicher falscher Darstellun-

gen auf Aussageebene bestehen aus zwei Komponenten: inhärentes Risiko und Kontrollrisiko.  

● Das inhärente Risiko wird beschrieben als die Anfälligkeit einer Aussage über eine Art 

von Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschlussangaben für eine falsche Dar-

stellung, die entweder einzeln oder in der Summe mit anderen falschen Darstellungen 

wesentlich sein könnte, vor Würdigung etwaiger diesbezüglicher Kontrollen.  

● Das Kontrollrisiko wird beschrieben als das Risiko, dass eine falsche Darstellung, die 

bei einer Aussage über eine Art von Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschluss-

angaben auftreten könnte und die entweder einzeln oder in der Summe mit anderen 

 

1 ISA [DE] 200 „Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und Grundsätze einer Prüfung in Übereinstim-
mung mit den International Standards on Auditing“.  

2 ISA [DE] 200, Tz. 17.  
3 ISA [DE] 200, Tz. 13(c).  
4 ISA [DE] 200, Tz. A37.  
5 ISA [DE] 200, Tz. 15-16.  


